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Das 3otjannis6urger £ i) g o 9 ni ft 
Kreis-Aà Wdwà Jnnsborshiego.
Red,girr p om Lanvraich. Wydawany przez îanrratQ.

Johannisburg, den 13. November 1863. M 4®. JanSbork, dnia 13. Listopada 1863.

Bekanntmachnng en. D b w i eß e z e u i a.

432. Die zum Gebrauche im Auslande bestimmten, von den Verwaltungsbehörden 
ausgestellten oder beglaubigten Schriftstücke, deren Legalisation durch eine der auswärtigen Gesandtschaften am 
Königlichen Hofe gewünscht wird, sind seither von den Königlichen Regierungen resp, von den beiheiligren 
Privatpersonen in der Regel dem Ministerium des Innern und nach erfolgter diesseitiger Beglaubigung demnächst 
von hier aus dem Königlichen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zur Vermittelung der diplomatischen 
Legalisation vorgelegr werden.

Um den mit diesem Verfahren verbundenen Zeitaufwand im Interesie de» Publikums so weit als 
thunlich zu vermindern, bin ich mit dem Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten dahin übereingekommen, 
daß es der Mitwirkung de» Ministeriums des Innern zur Einholung von derartigen Legalisationen fortan nicht 
mehr bedarf, da die Beglaubigung durch die RegierungS'Dorstanbe vorausgehen muß und deren Unterschriften 
auch dem Königlichen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten bekannt sind, überdies auch die Aechtheit 
durch das beizudrückende Amisstegel dvkumentirt wird.

Demgemäß veranlasse ich die Königliche Regierung, alle Schriftstücke, welche zum Zwecke des Gebrauches 
,m Auslande durch eine der hiesigen Missionen auswärtiger Mächte legalistrt werden sollen, von setzt ab un, 
mittelbar an das Königliche Minisierium der auswärtigen Angelegenheiten einzureichen, auch die Privatpersonen, 
welche die Legalisation selbst nachsuchen wollen, mit dieser Anordnung bekannt zu machen, die Schriftstücke 
werden sodann auch von vem genannten Ministerium direkt zurückgesandt werden.

Berlin, den 14. Oktober 1863.
Der Minister de« Innern: gez. Graf zu Eulenburg.

An die Königliche Regierung in Gumbinnen.
I A. 8435.

Abschrift vorstehenden Ministerialerlasses zur Kenntnißnahme mit der Anweisung, denselben durch das 
Kreisblatt zur Kenntnißnahme de» Publikums zu bringen.

Gumbinnen, den 22. Oktober 1863.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. Siehr.

An da« Königliche Landrarhs,Amt zu Iohannisdurg. A. d, I. 15231 IO.

433. Die OrlSvorstände und Herren
GenSvarmen haben den Aufenthalt der Katharina
Lipka, welche zuletzt in Dialla gedient Hut, zu er« 
Mitteln und solchen hier an,uzeigen.

JohanniSdurg, den 30 Oktober 1863.
Der Landrath. 

433. Wzywa fik Wöjtöw, ażeby o 
pobyciu Katarzyny Lipki, która naostatku w Bialy 
stuzyla tutaj wiadomość dali.

Jansbork, dnia 30. Października 1863.

Lan trat.
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434. TaS PreiS-Verzeichniß der Wald-, Obst- und Schmuck-Bäume, sowie 

Zier« und Obst-Sträucher der Königlichen Landesbaumschule bei PotSvam kann hier in den Dienst
stunden eingesehcn werden.

Johaoniöburg, den 31. Oktober 1863. Der Landrath.

435. Die wegen der in SastroSnen 
unter dem Rindvieh auSgebrochenen Lnngenseuche 
erfolgte Absperrung wird nunmehr hierdurch auf
gehoben.

JohanniSburg, den 2. November 1863.
Der Landrath. 

435. We wsi Zastrocknie pomixdzy 
bydłem wybuchnięto zaraźliwa choroba — zapalenie 
pluć — ustala i dla tego zamknięta droga teraz 
otwarty jest.

JanSbork, dnia 2. Listopada 1863.
Lantrat. '

436. Der Eigenkäthner Johann Ziemek 
aus Chmielewcn ist für die dortige Echulsouetät 
in Stelle deS verstorbenen Schnldoten Michael 
Zmoldzin als solcher engagirt und verpflichtet 
worden, waS der Schulsozietät von Chmielewen 
hiemit bekannt gemacht wird.

Johannisburg, den 6. November 1863.
Der Landrath.

436. Chałupnik Jan Ziemek z Cbmie- 
lewa jest dla tamtejßego towarzystwa ßkolnego 
w miejsce zmarłego poslanca ßkolnego Michala 
Zmoldzina za takiego obrany i obownjzany, co 
ftę towarzystwu ßkölnemu w Chmielewach do wia- 
domoêci podaje.

JanSbork, dnia 6. Listopada 1863.
L a n t r a t.

437. «in 3. b. 9Rt8. hat sich im Dorfe 
B zurr en ein anscheinend toller Hund, welcher 
daselbst mehrere Hunde gebissen hat, gezeigt.

Es wird daher auf Grund der AmtSblattS- 
Verfügung vom 12. April 1855 angevrdnet, daß 
sämmtliche Hunde in den Ortschaften Bzurren, 
Olschewen, Krzuwinsken, Nowaken, Groß und 
Klein Rosinsko, Czvprken und Jebrammen während 
der nächsten 6 Wochen anznketten und gehörig 
zu bewachen sind. Jeder der Tollwuth irgend 
verdächtige Hund ist sofort zu todten.

Sollten in der genannten Frist trotz dieser 
Anordnung Hunde frei umherlaufen, so werden 
solche sofort getödtet, auch gegen deren Eigenthümer 
die gesetzliche Strafe von 1 bis 10 Thlr. und event, 
das gesetzliche Schußgeld von 2 Thlr. festgesetzt 
werden.

Johaunisburg, den 10. November 1863.
D e r Landrath.

437. Dnia 3. b. m. pokazak six we
wsi Bzurach pieS wsciekty, który kilka psów pokgsak.

Odnoßgc na Rejencyjne rozporządzenie z dnia 
12. Kwietnia 1855. roku nakazuje się, aby wßy, 
stkie psv we wsiach: Bzurach, Olschewach, Krzy- 
winSkach, Nowakach, Dużym i Malym Rozinsku, 
Ciperkach i Jcbramach przez 6 tygodni na łań
cuchu pouwięzpwano i na nich dano bacznosö.

Gdyby six psy przeciw tego pokazały, tedy 
wkascftielöw ich kara aj do 10 talarów i także 
za zastrzelenie 2 talary trafi.

JanSbork, dnia 10. Listopada 1863.

L a n t r a t.

438. In dem Lokale der hiesigen Königlichen Kreiskaffe sollen am Freitag 
den 20. November cr. 3 alte Stühle öffentlich meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft 
werden, waS hiedurch bekannt gemacht wird.

Jvhannisburg, den 10. November 1863. Der Landrath.

   

439. Nachstehend wird den KreiS-Ein- 
gesessenen, insbesondere zur Beachtung für die 
OrtSvorftLnve, ein Schema zum Jagdpacht Eon, 
truste mitgetheilt.

JohanniSburg, den 10. November 1863.
Der Landrath.

439. Nastxpnie podaje six mießkancom 
obwodowym, osobliwie Wojtom, ßemat do polnego 
kontraktu do wiadomości.

JanSbork, dnia 10. Listopada 1863.
L a n t r a t.

Formular zu einem Jagd-Pachtvertrage.
Zwischen dem als Gemeinde Vorsteher zu einerseits und 

dem zu ... . andererseits, ist nachstehender Pachtvertrag geschloffen worden.
8.1. Der Gemeinde-Vorsteher zu .... verpachtet die gesummte Jagdnutzung auf den 

Grundstücken des .... . Gemeindebezirks für einen . . jährigen Zeitraum vom . . ten 
an gerechnet, an den zu ... .

§ 2. Der Pächter verpflichtet sich, für jedes Jahr ein Pachtgeld von . . Thlr. . . Egr.
► . Pf. (in Worten . . . . . zu entrichten. Die Zahlung erfolgt jedes Jahr am . . ten
...........pränumerando an die Kreis-Spar-Kaffe zu JohanniSburg, für Rechnung der Ortschaft.. . .

3. Eine Afterverpachtung der Jag» ist dem Pächter nicht gestattet.
$• 4. Bei der Ausübung der Jagd, muß der Pächter die jagdpolizeilichen Verordnungen

beobachten. Htz- und Parforce-Jagben anzustellen ist ihm untersagt. Er haftet für den Ersatz jedeS 
Schadens, weichen er selbst oder diejenigen, denen er die Erlaubniß, auf dem Pachtreviere zu jagen, 
erlheilt hat, bei Ausübung der Jagd an den Grundstücken ober deren Früchten verursachen

§. 5. Dem Verpächter ist es freigestellt, den Pachtvertrag vor Ablauf desselben jederzeit 
«ufzulösen, a) wenn der Pächter stirbt,

h) wenn derselbe länger als 4 Wochen nach dem Fälligkeitstermin mit der Bezahlung 
dcS Pachtgeldes für ein Jahr im Rückstände bleibt,

c) wenn ihm die Behörde die Ertheilung eines Jagdscheins verweigert.
In allen diesen Fällen hat der Pächter daS Pachtgeld für das laufende Jahr unverkürzt zu 

entrichten.
8. 6. Die für die Errichtung des Vertrages erwachsenden Kosten, einschließlich derjenigen 

für die Bekannntmachung deS LicttationöterminS, übernimmt der Pächter.
Der Verpächter. ______  Der Pächter.

440 Am 30. Oktober cr. ist das Kirch
dorf Borßummen, im hiesigen Kreise belegen, von 
einer furchtbaren Feueröbrunst verheert worden. 
Kaum eine Stunde Zeit reichte hin, über 128 Ge
bäude, darunter 57 Wohnhäuser und 71 Wirth- 
fchaftsgebäude, den vernichtenden Flammen zuzu
führen. Die Bauart der Gebäude — die meisten 
find von Holz aufgeführt und mit Stroh bedeckt — 
insbesondere ober die Gewalt deS gerade um diese 
Zeit tobenden EturmeS waren die Ursache der 
rasenden Eile deS Unglücks Das entstandene 
Elend ist entsetzlich. Sämmtliche Gebäude sind 
vollständig niedergebrannt. Von dem Inhalte der 
Wohnhäuser ist das Allerwenigste, von dem der 
WirthschaftSgebäude und dem fast vollen Einschnitte

 

440. Dnia 30. Pajdz.iernika t h koś
cielna wieS Borzymy, w tutejßvm powiecie polo- 
zona, od strasnego pozarn spustoßona została. Led
wie jedna godzina minxta, a juz 128 budynków, 
między nimi 57 domöw i 71 budynków gospodar
skich dymem posty do nieba. Sposob budowli — 
najwftkßa częSc z drzewa postawiona i skonu; przy
kryta dyla — lecz osobliwie moc w tejże godzinie 
panującego wiatru przyczynq byka nagiego nieß- 
częScia tego. Powstata ncdza jest okropna. Wßy- 
stkie budynki zupełnie spaliły six. Z domów naj- 
mniejßa czę^c rzeczy, z budynków gospodarskich i z 
gumien, które zbójem i pastwa napeknione byly, 
wcale nic nie wyratowano. Wielka liczba bydła 
spalika six. Suma udezgieczen jeßcze nievostawa,



LOS
und den Fultervorràthen gar nichts gerettet. Eine 
Menge Bich ist verbrannt. Die Summen der 
Versicherungen dürften kaum auSreichen. die Hälfte 
des Totalschaden- zu decken. Zudem ist das ter» 
loten gegangene Mobiliar Vieler gar nicht gegen 
Feuerögefahr versichert gewesen. Drei Beamten» 
Familien, dem gebildeten Stande angehörig, sind 
unter den Verunglückten, die all ihre Habe ver
loren und auch nicht den geringsten Schadenersatz 
beanspruchen können, weil sie erst vor Kurzem hier 
ungezogen, trotz der bereits gestellten Anträge noch 
nicht in den Besitz der Policen haben gelangen 
können.

Da nut vier Wirthe des Dorfes, einige Ka
then und die Kirchlichen Gebäude von diesem Un
glück verschont geblieben sind, so haben die davon 
Betroffenen nur zum geringsten Theile Obdach 
finden können. Viele Eltern und Kinder liegen 
obdachlos und halbnackt unter freiem Himmel. Und 
Alle Alle hungern: Menschen und Vieh. Schleu
nige Hülfe, Kleider und Brot thun Noth.

Die Unterzeichneten, zu einem Unterstützung-- 
Comite zusammengetreten, wenden sich an Menschen- 
Freunve von nah und fern mit der vertrauensvollen 
Bitte, ihre helfende Hand diesen Armen zu reichen. 
Den Barmherzigen wird Gott lohnen. Die unS 
zugedachten Gaben bitten wir an den mitunter# 
zeichneten Pfarrer Gawlick in Bonvmmcrr zu 
adressiren. Für die zweckmäßige Vertheilung der 
SpendenversprlchtdaS Comite gewissenhaft m sorgen.

Borßymmen, den 1. November 1863.
V. Brandt, L-ndrath v. Hippel-fRomotten. 

Saworra-3mionten. Schuhmann-Murienhoff. 
Skrzeczka, Prediger. Stephani», Apotheker. 

I'hicl-Marczynoroen. Gawlick, Pfarrer.

Indem vorstehender Aufruf mitgetheilt wirb, 
ergeht an die Eingesessenen des Kreises die Btte, 
ihren bekannten Wohlthäti'gkeitssinn auch jetzt durch 
Leistung von Beiträgen, Lebensmitteln und Be
kleidungsstücken zu bethätigen. Die Herren Magi« 
stratS Dirigenten und Domainen-Polizei-Berwalter 
werden gleichzeitig ersucht, Beiträge rc. rc. für die 
Verunglückten zu sammeln und die vereinnah nteit 
in Lyck gefälligst abzusenden.

JohanniSburg, den 10. November 1863.

pokoro? ßkodv wynagrodzić- Prócz tego spalone 
rzeczy domowe wielu mießkamöw od ßkody ognio
wej wcale nie byty ubezpieczone. Trzy familie u# 
rodników, do stanu lepßego nalezqce, znajdujg si? 
miedzy nießczMroymi, którzy wßystek majgtek swoj 
utracili, a newet najmniejßej nagrody domagać ftç 
nie mogg, ponieważ niedawno tu przyciagnfti, a 
piSmow ubezpieczenia jeßcze niedostali, chociaż tychże 
pilnie dochodzili.

Gdvj tvlks cztery gospodarze tej wsi, kilka 
chalup i kościelne budynki od nießcz^cia tego ocalone 
zostały, wftc m'eßcz^liwi tylko po najmniejßej czxèci 
gospody sobie znalcsc potrafili. Wiele rodzicom i 
bucero i dziatek Ie& pod golem niebem i bej o* 
dziczy potrzeba.

Podpisani, którzy do towarzystwa podpory na< 
lezg, wzywają przyjaciele ludu pobliżu i w obie* 
glosci, czynigc boroiernę prosbs aby ßczodrobliw^ 
tçfç swg tym nkdmym ludziom podali. Miłosierdzie 
czynigeym Pan Bog nagrodzi. Dary, które udzie
lone byc majg, prosimy do wspólnie podpisanego 
księdza Gawlika w Borßvmach nadestac. O przy
zwoite podzielenie darów towarzystwa sumienne 
staranie mieć przyrzeka. '

W Borzymach, 1. Listopada 1863.
v. Brant, Lantrat. v. Hippel na Ramotach^ 

Zawora w Jmigku. Szumann na Maryenhofie. 
Skrzecka, kstgdz. Stefani, Aptekarz. Thyl w 

Marcinowic. Gawlik, pleban.

Podajgc powyzße wezwanie bo wiadomości, 
wzywam dla uljenia niedoli tych biednych pogorzel
ców dobroczynności mießkancöw obwodu o pomoc 
i proßtz, ajeby Panom Policejanwaltom składki dla 
nich przeznaczone podali.

JanSbork, dnia 10. Listopada 1863. 
Lantrat.

eträgc rc. rc. an den Herrn Landrath v. Brandt

Der Landrath.

441. Polizei-Verordnung über Feuerungs-Anlagen.
(Schluß.)

Schornsteine in Gebäuden mit nicht feuersicherer Eindeckung dürfen unter dem Dach« jedoch keine Seitenöffnung er
halten, sondern es muß die Reinigung der Rohre außerhalb von der Forst ab bewirkt werden.

§. 31. In einen Schornstein von 6 Zoll Weite dürfen nicht mehr alS drei Rauchrohren gewöhnlicher Ofenfeuerungen 
bei größerer Weite des Schornsteins kann jedoch eine, diesem Verhältnisse entsprechende größere Unzahl von Rauchrohren in 
denselben geleitet werden.

Werden Rauchröhren aus Oefen verschiedener Stockwerke in denselben Schornstein geleitet, so muß der Ofen jedes 
obern Stocks mit einer luftdicht schließenden Thür versehen werden.

§. 32. Eine Kochofen- oder Waschkesiel-Feuerung ist in Beziehung auf Rauchableitung der Feuerung von drei ge 
wöhnlichen Heizöfen gleich zu setzen.

§. 33. Sogenannte offene Feuer, als Kamin- und Heerdfeuerungen, dürfen in ein enges (unbesteigbareö) Rohr 
nicht geführt werden.

§. 34. Kappen oder sonstige Schutz-Vorrichtungen ans Schornsteinen muffen so eingerichtet sein, daß die ordnungk 
mäßige Reinigung dadurch nicht behindert wird.

§. 35. Rauchkammern müssen für die Folge in der Regel mit massiven Ilmfasiungswänden, mit Lehm-, Ghps- 
oder Ziegeldecken, sowie mit Estrich oder Ziegelpflaster angelegt werden. Wo die Wände der Räucherkammern nicht einen 
massiven Unterbau erhalten können, dürfen sie zwar von Fachwerk errichtet werden, das Holzwerk muß dann aber im Innern 
der Kammern mit Lehm zwei Zoll stark dicht bemäntelt, oder mit Blech oder Dachsteinen fest bekleidet werden. In dergleichen 
Kammern darf aber nicht der aus Koch- oder Stubenöfen durch enge Röhren aufsteigende, sondern nur Rauch aus weiten 
Schornsteinen, oder aus dem in besonderen Kaminen angelegten Schmauchfeuer geleitet werden.

Auch muß die Thür von Eisen oder mit Eisenblech bekleidet sein und bei massiven Wänden in Mauerfalze, bei 
hölzernen in mit Blech bekleidete Falze schlagen.

Räucherstangen dürfen durch keine Schornsteinwange reichen, sondern muffen auf auSgekratzten Steinen oder in ein
gemauerten Haken ruhen.

§. 37. In Bezug aus die im tz. 27. der Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 genannten gewerblichen Anlagen 
verbleibt es in jedem einzelnen Falle bei den für diese festzusetzenden besonderen Bestimmungen.

§. 38. Wegen der über Decken der mit Stroh, Rohr oder Schindeln gedeckten Wohngebäude auf dem Platten 
Lande aufzubringendcn Lehm-Estriche bewendet eö bei der AmtSblattS-Verordnung vom 8. November 1853.

§. 39. Nicht nur der Bauherr, sondern auch der Bauhandwerks-Meistrr, welcher gegen die obigen Vorschriften 
verstößt, verfällt in eine Polizeistrafe bis zu 10 Thalern oder im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Gefängnißstrafe, und es 
muß außerdem der Bau, den hier gegebenen Vorschriften gemäß, verändert werden.

Gumbinnen, den 10. März 1856.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

A. d. I. Nr. 1380. August.

Vorstehende Polizei-Verordnung über die Feuerungs-Anlagen vom 10. März 1856 wird durch diesen erneuerten 

Abdruck abermals zur Kenntniß des Publikums gebracht.
Zugleich wird, da noch immer viele ältere FeuerungSanlagen nicht den Vorschriften dieser Polizei-Verordnung gemäß 

eingerichtet sind und sich auch solche darunter befinden, die unabhängig von Umbauten und Reparaturen der Gebäude selbst zur 
Ausführung gebracht sind, zur Verhütung und Verminderung der vielen Feuersbrünste aber diese Ausführungen nicht länger 
beanstandet werden können, hierdurch zur Vervollständigung der Verordnung vom 10. März 1856 auf Grund der §§. 11 und 
12 des Polizei-Verwaltungs-Gesetzes vom 11 März 1850 für den ganzen Umfang deS Regierungsbezirks Folgendes verordnet:

1) Bei Neubauten und Hauptreparaturen müssen alle Feuerungs-Anlagen den Bestimmungen der Polizei-Verordnung 
vom 10. März 1856 gemäß eingerichtet resp, abgeändert werden. Abgesehen davon

2) sind nunmehr auch alle älteren derartigen Anlagen im Regierungsbezirke spätestens bis zum 1. Juli 1864 den Be
stimmungen in §§. 11 bis 16, 23, 26, 30, 35 und 38 gemäß einzurichten resp, abzuändern.
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Wer diese Anordnung nichr befolgt, wird nach vem 1. Juli 1864 exekutivisch dazu angehalten und außerdem in eine 

Polizeistrafe von 1 bi? 10 Tblr., oder im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Gefängnißstrafe genommen werden.
Gumbinnen, den 13. September 1863.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

Die Polizei-Verordnung über die FeuerungS-Anlagen vom 10. März 1856 (Amtsblatt von 1856 Extra-Beilage zur 
12.) besteht theils au? solchen Bestimmungen, die nur bei Gelegenheit von Neubauten resp. Hauptreparaturen der Gebäude 

zur Anwendung gebracht (z. B. §§. 1 biS 10. a. a. O.) theils in solchen, die unabhängig von Neubauten und Reparaturen 
der Gebäude auSgeführt werden können. (§§. 11 bis 16, 23, 26, 30, 35 und 38 a. a. Ö.)

Was die Ersteren betrifft, so scheinen die Polizei-Behörden ihre Befolgung nicht gehörig zu überwachen, da noch immer 
Anlagen gefunden werden, die nicht diesen Bestimmungen entsprechen und bei den stattgehabten Neubauten resp. Hauptreparaturen 
hätten jenen Bestimmungen gemäß eingerichtet werden sollen.

ES ist daher durch cie Ortspolizei-Behörden und deren Organe, schleunigst eine Revision sämmtlicher Feuerungs-An
lagen vorzunehmen und sind, wo seit dem Erlaß der Polizei-Berordnung vom 10. März 1856 solche neue Anlagen nicht den 
Bestimmungen dieser Verordnung gemäß errichtet, oder solche ältere Anlagen bei Reparaturen der Gebäude nicht entsprechend 
verändert sein sollten» die Eigenthümer der Hauser zur nachträglichen, den polizeilichen Vorschristen entsprechenden Abänderung 
miter Bestimmung angemessener Frist sofort zu veranlassen event, exekutivisch anzuhalten.

Bei dieser Revision sind gleichzeitig diejenigen baulichen Einrichtungen speciell zn notiren, die nicht den Bestimmungen 
der §§. 11 bis 16, 23, 26, 30, 35 und 38 der Polizei-Verordnung vom 10. März 1856 entsprechen und ist deinnächst den 
betreffenden HauSeigenthümern unter Bekanntmachung der hierüber in dem nächsten Amtsblatt erscheinenden Polizei-Verordnung 
und der qu. Paragraphen der Verordnung vom 10. März 1856 aufzugeben, spätestens bis zum 1. Juli 1864 die in Rede 
stehenden Anlagen den genannten Bestimmungen gemäß einzurichten, widrigenfalls sie dazu exekutivisch angehalten und in die 
angeordnete Polizeistrafe genommen werden würden.

Es wird sich empfehlen, daß zunächst die Schulzen und Ortsvorstände auf dem Schulzentage durch die Polizei-Ver
walter behufS der Mittheilung und Jnstruirung der anderen Bezirkseingeseffenen über den Zweck und die Ausführung dieser 
Verordnung in entsprechender Weise unterwiesen werden.

Gumbinnen, den 13 September 1863.
Königs. Regierung, Abtheilung des Innern.

(gez.) SIEHR

3udem ich cic vorstehenden Verordnungen zur Kenntniß der Kreis-Eingesessenen bringe und mich der Erwartung 
hingebe, daß vorschriftswidrige bestehende Feuerungs-Anlagen auch ohne Straffestsetzungen und exekutivischc Maaßregeln von 
den Verpflichteten Beseitigung finden werden, weise ich die Gensdarmen und die Ortsvorstände an, den dieSfälligen Anfor
derungen der Polizei-Verwaltungen mitwirkend zu entsprechen. Die adl. Domainen mit eigener Polizeiverwaltung wollen eben 
so darauf halten, daß jede bestehende vorschriftswidrige Feuerungs-Anlage beseitigt wird und werde ich zur Zeit persönlich, 
wohl auch durch Aborderung der Gensdarmen von der Sachlage Ueberzeugung nehmen.

Johannisburg, den 12. Oktober 1863. Der Landrath.

442. Die Kirchen - Dezems - Einnahme 
wird für das Jahr 1863 am 17. und 18. d. Mts. 
adgehalten werden.

JohanniSburg, den 10. November 1863. 
Der Gemeinde-Kirchenrath.

Vorstehendes wird hiedurch bekannt gemacht. 
JohanniSburg, den 12. November 1863.

Der Landrath.

442. Na 17. i 18. b. m. zarznie six
tegoroczna dziesięcina odbierać.

JanSbork, dnia 10. Listopada 1863.

Gminna Rada Kościelna.

Powyzße podaje fis do wiadomości 
JanSbork, dnia 12. Listopada 1863. 

L a n t r a t.

443. Bekanntmachung.
Die Lieferung der Bictualien, des Brodes 

und der Fourage für die im hiesigen Kreise 
zum Grenzschutze aufgestellten Königlichen 
Truppen soll vom 1. Januar 1864 ab 
anderweitig vergeben werden. Die Königliche 
Intendantur 1. Armee-CorpS hat zu diesem 
Zwecke einen Termin auf den

November 1668 Dormittags io Uhr 
im hiesigen Magistratslokale anberaumt, zu 
welchem LieferungSlustige mit dem Bemerken 
eingeladen werden, daß die LieferungS.Be- 
dingungen von heute ab im Magistrais- 
Lokale Hierselbst zu Jedermanns Einsicht 
ausgelegt sind.

JohanniSburg. den 12. November 1863.
Königliche CantonnementS-

Mag azin-Verwaltung.
Mrössling.

443. Obwießczenie.
Lifcrunek Żywności, chleba i furażu 

(pastwy dla foni) dla Królewskiego wojska, 
które IV tym obwodzie na obronę granicy 
stoi, ma od 1. Stycznia 1864 w inne ręce 
byc oddany. Królewska Jntendantura 1. kor
pusu armii wyznaczyła na ten cel termin na

w. Listopada 16SS przed południem 
o io. godzinie 

w miejscu tlltejßego Magistratu, na który 
chętnych lifcrantow z te'm nadmienieniem 
się wzywa, je warunki liferunku od dzisiaj 
w biórze Magistratu od kazoego przejrzane 
byc mogg.

JanSbork, dnia 12. Listopada 1863.
Królewski magacynowy Zarzgd.

Hrössling.
444. Die deS Diebstahls dringend verdächtigen, unten signalisirten Personen:

1) Kunftgärtner Johann Utech aus Reu-Stettin, 2) Schlosser Theodor Bler auS Garz a. d. O , 
stlld aus dem hiesigen Polizei-Gefängniß entsprungen und nicht zu ermitteln. ES wirb gebeten, auf 
dieselben zu vigiliren, sie im Betretungsfalle zu arretiren und hieher Nachricht geben zu wollen. 

JohanniSburg, den 6. November 1863. Der Staatsanwalt.
_ Signalement des Utech: Geburtsort Neu-Stettin, Wohnort ohne Domicil, Alter 34 Jahre, 

©rope 3 Fuß, 5*J4 Zoll, Haare braun, Augenbrauen frei, blond, Augen blau, Nase kurz und ge
wippt, Mund etwas nach unten gezogene Mundwinkel, Bart blond, Gesicht oval, voll, Statur unter
setzt, besondere Kennzeichen keine. ■

Signalement deS Bler: Name Karl Theodor Bler, Gewerbe Schlosser, GeburtS- und Auf- 
^thaltSort Garz a. d. O., Religion evangelisch, Alter 19 Jahre, Größe 5 Fuß 7 Zoll, Haare blond, 
Stirn niedrig, Augenbrauen blond, Augen grau, Nase uuv Mund gewöhnlich, Zähne vollständig, Bart 
fehlt, Kinn und Gesicht oval, Gesichtsfarbe blaß, Statur mittelmäßig, besondere Kennzeichen keine.

445. Am 27. v. MtS. hat sich im Dorfe 
Dziadowen eine schwarze DachShünbin eingefunden 
unv befindet sich dieselbe beim Lehrer Mekelburg 
daselbst in Fütterung. Der rechtmäßige Eigen
thümer dieser Hündin kann dieselbe gegen Erstat
tung der Fütterungskosten vom p. Mekelburg zu 
jeder Zeit in Empfang nehmen.

Jylnna, Den 9 November 1863.
Die Königf Polizei-Verwaltung. Meyer.

445. Dnia 27. Października b. r. 
znalazt ftę we wsi Dziadowoch czarny jamnik, 
który ftę u nauczyciela Mekelburg tam na pasieniu 
znajduje.

Prawdziwy właściciel moje takiego za zwró
cenie pastwy od Mekelburg każdego czasu nazad 
dostać.

Zvmna, dnia 9. Listopada 1863.
Królewski Zarzgd Policyjny. Meyer.
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446. Kekanntmachnng.
Zur Ausführung deS Reparaturbaues des KirchschulhauscS in Alt-Ukta, veranschlagt 

auf ' 380 Thlr. 10 Sgr.
wovon der Titel insgemein mit £7 Thlr. 10 Sgr. 2 Pf.
abgeht, mithin der Rest der Summe mit 362 Thlr. 29 Sgr. 10 Pf.
der Lizitation zu Grunde gelegt ist, habe ick einen Minus-Lizitations-Termin auf den

36 November er. n Uhr Vormittags 
in meinem GefchästS-Zimmer anberaumt, zu welchem ich unternehmungslustige Bau- 
Handwerksmeister biemit unter Hinweis auf folgende Bemerkungen einlade.

1. Der Entrepreneur hat die in dem Formular B. enthaltenen allgemeinen Bau- 
Bedingungen zu übernehmen.

2. Das nothwendige veranschlagte Bauholz hat dec Entrepreneur gegen Vergütung 
des Lizitations-DurchschnittSpreiseS der König!. Cruttiner Forst zu liefern.

3. Bleibt nicht allein der Zuschlag überhaupt, sondern auch das Recht der Aus
wahl des Entrepreneurs aus der Zahl der Lizitanten, sowie die Bcfugniß der 
Königlichen Regierung Vorbehalten, von dem Entreprise-Geschäft ganz ab- 
zugchen.

4. Darf die nach §. 14. der allgemeinen Bedingungen zu bestellende Kaution 
nur in baarem Gelde mit Verzichtung auf Verzinsung der einzulegenden 
Kautionssumme dec inländischen kourSfähigen Staatspapiere oder Pfandbriefe 
mit den dazu gehörigen ZinßkouponS geleistet werden.

Die übrigen Lizitations-Bedingungen, sowie die Anschläge können täglich in meinem 
Bureau eingesehen werden.

Die Lizitation selbst wird um 12 Uhr Mittags geschloffen und auf Nachgebote 
keine Rücksicht genommen werden.

SenSburg, den 3. November 1863.
Der Landrath.
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